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Anhang II 
 

EMISSIONSBEDINGUNGEN 
 

SPÄNGLER VARIO- KASSENOBLIGATION 2023-2024  
der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft 

bis zu EUR 15.000.000 / 15.000 je 1.000 EUR  
ISIN AT0000A32RF1 

 
 

§ 1 Emissionsvolumen, Form des Angebotes, Zeichnungsfrist, Stückelung 
 
1) Die SPÄNGLER VARIO-KASSENOBLIGATION 2023-2024 (die "Nichtdividendenwerte") der Bankhaus Carl 
Spängler & Co. Aktiengesellschaft (die "Emittentin") werden im Wege einer Daueremission ab 13.02.2023 bis 
spätestens einen Tag vor dem Tilgungstermin öffentlich zur Zeichnung aufgelegt. Die Emittentin ist berechtigt, 
die Angebots-/Zeichnungsfrist ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. 
 
2) Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu Nominale EUR 15.000.000 / 15.000 je 1.000. Die Höhe des 
Nominalbetrages, in welchem die Nichtdividendenwerte zur Begebung gelangen, wird nach Ende der Ausgabe 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 Sammelverwahrung 
 

Die auf den Inhaber lautenden Nichtdividendenwerte dieser Emission werden durch eine physische 
veränderbare Sammelurkunde gemäß § 24 lit b DepotG in der jeweils geltenden Fassung vertreten, die die 
Unterschrift von zwei vertretungsbefugten Personen der Emittentin trägt. Die Sammelurkunde dieser Emission 
wird im Tresor der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft hinterlegt. Den Inhabern stehen 
Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den Regelungen und Bestimmungen dem Bankhaus 
Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft übertragen werden können.  
 
Aufgrund der Verwahrung der Sammelurkunde beim Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft ist eine 
Übertragung der Miteigentumsanteile nur dann möglich, wenn die depotführende Bank des 
Nichtdividendenwerte-Inhabers ein Depot beim Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft führt. 
 
Ein Anspruch auf Ausfolgung von effektiven Stücken der Nichtdividendenwerte besteht nicht. 
 
 

§ 3 Status und Rang 
 

Die Nichtdividendenwerte („Preferred Senior Notes“) begründen, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen, unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht 
besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig und gegenüber den nicht 
nachrangigen, nicht besicherten Nichtdividendenwerten mit dem Non-Preferred Senior Status vorrangig sind. 
 
Die Nichtdividendenwerte unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die deren 
Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden. 
 
Auf die Nichtdividendenwerte kann das Abwicklungsinstrument der Gläubigerbeteiligung angewandt werden, in 
deren Rahmen der Abwicklungsbehörde Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß den §§ 85 ff 
BaSAG zustehen.  
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§ 4 Erstausgabepreis, Erstvalutatag 
 

1) Der Erstausgabepreis beträgt 100 % vom Nominale (bei Daueremission). 
 
2) Die Nichtdividendenwerte sind erstmals am 13.02.2023 zahlbar ("Erstvalutatag").  
 
 

§ 5 Verzinsung 
 
1) Der Zinssatz für die 1. Zinsperiode (von 13.02.2023 bis 13.03.2023) beträgt 1,20 % p.a. vom Nominale. Für die 
folgenden Zinsperioden (von 13.03.2023 bis 13.03.2024) werden die Nichtdividendenwerte mit einem gemäß 
nachstehenden Absätzen berechneten variablen Zinssatz verzinst. 
 
Die variable Verzinsung der Nichtdividendenwerte beginnt am 13.03.2023 und endet an dem ihrer Fälligkeit 
vorangehenden Tag. Die Zinsen sind monatlich im Nachhinein am 13. eines jeden Monats ("Zinstermine"), 
erstmals am 13.02.2023 zahlbar, es sei denn, der betreffende Tag ist kein Bankarbeitstag wie nachstehend 
definiert. Der letzte Zinstermin ist der 13.03.2024. 
 
2) Der Zeitraum zwischen dem Erstvalutatag bzw. einem Zinstermin (jeweils einschließlich) und dem jeweils 
nächsten Zinstermin bzw. dem Fälligkeitstermin der Nichtdividendenwerte (jeweils ausschließlich) wird 
nachfolgend jeweils "Zinsperiode" genannt. 
 
3) Ergibt die Berechnung des Zinssatzes einen negativen Zinssatz, so werden die Nichtdividendenwerte für die 
Dauer des Bestehens des negativen Zinssatzes mit 0% p.a. verzinst. Der variable Zinssatz für jede Zinsperiode 
wird von der Emittentin als Berechnungsstelle nach folgenden Bestimmungen berechnet: 
 
a) Der variable Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode entspricht 50% des gemäß den Absätzen a) bis h) 
bestimmten €STR (Euro Short-Term Rate) für die Zinsperioden von 13.03.2023 bis 13.03.2024. Der Zinssatz wird 
kaufmännisch gerundet auf 2 Nachkommastellen. 
 
b) 2 Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode im Vorhinein ("Zinsberechnungstag") bestimmt die 
Berechnungsstelle für die dem Zinsberechnungstag folgende Zinsperiode den €STR (Euro Short-Term Rate) durch 
Bezugnahme auf den auf der Homepage der EZB angegebenen €STR (Euro Short-Term-Rate) um ca. 08:00 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit. 
 
c) Sofern an einem Zinsberechnungstag der €STR (Euro Short-Term-Rate) um 08:00 Uhr nicht zur Verfügung steht 
oder kein Angebotssatz angezeigt/veröffentlicht wird, ist der Zinssatz für die relevante Zinsperiode der am 
letzten Geschäftstag vor dem Zinsfestsetzungstag auf der Homepage der EZB angezeigte Angebotssatz. 
 
d) Die Berechnungsstelle veranlasst die Bekanntmachung des für die jeweilige Zinsperiode berechneten variablen 
Zinssatzes und des Zinstermins unverzüglich gemäß § 14. 
 
e) Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Feststellungen und Berechnungen, die von der Berechnungsstelle für die 
Zwecke dieses § 5 gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher 
Irrtum vorliegt) für die Emittentin, die Zahlstelle gemäß § 10 und die Inhaber der Nichtdividendenwerte bindend. 
 
f) Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder 
zu beenden und eine andere oder eine zusätzliche Berechnungsstelle zu ernennen. Kann oder will die Emittentin 
ihr Amt als Berechnungsstelle nicht mehr ausüben, ist sie berechtigt, eine andere Bank als Berechnungsstelle zu 
bestellen. Die Emittentin wird alle Veränderungen im Hinblick auf die Berechnungsstelle unverzüglich gemäß § 
14 bekannt machen. 
 
g) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass für die gesamte Dauer, für die variable Zinsen zu berechnen sind, 
eine Berechnungsstelle bestimmt ist. 
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h) Die Berechnungsstelle, wenn die Emittentin nicht Berechnungsstelle ist, als solche ist ausschließlich 
Beauftragte der Emittentin. Zwischen der Berechnungsstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte wird 
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis begründet. 
 
Die Zinstagekonvention bezeichnet bei der Berechnung des Zinsbetrages für einen beliebigen Zeitraum 
("Zinsberechnungszeitraum"): 
 

- (i) wenn der Zinsberechnungszeitraum der regulären Zinsperiode entspricht oder kürzer als diese ist, die 
Anzahl der Tage in diesem Zinsberechnungszeitraum geteilt durch das Produkt aus (x) der Anzahl der 
Tage in dieser regulären Zinsperiode und (y) der Anzahl der regulären Zinsperioden, die normalerweise 
in einem Jahr enden; und (ii) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als die reguläre Zinsperiode ist, 
die Summe aus (a) der Anzahl der Tage in diesem Zinsberechnungszeitraum, die in die reguläre 
Zinsperiode fallen, in der er beginnt, geteilt durch das Produkt aus (x) der Anzahl der Tage in dieser 
regulären Zinsperiode und (y) der Anzahl der regulären Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr 
enden und (b) der Anzahl der Tage in diesem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste reguläre 
Zinsperiode fallen, geteilt durch das Produkt aus (x) der Anzahl der Tage in dieser regulären Zinsperiode 
und (y) der Anzahl der regulären Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, wobei als 
reguläre Zinsperiode eine periodische Zinsperiode bezeichnet wird (actual / actual ICMA). 

 
 
Fällt der Zinstermin auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, wird der Zinstermin nach Anwendung der 
Bankarbeitstag-Konvention unadjusted following verschoben. 
 
Bankarbeitstag im Sinne dieses Absatzes ist [ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die 
Bankschalter der Zahlstelle (Banken innerhalb der EU) für den öffentlichen Kundenverkehr geöffnet sind / jeder 
Tag, an dem alle maßgeblichen Bereiche des Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer Systems 2 ("TARGET2") betriebsbereit sind]. 
 

 
§ 6 Laufzeit und Tilgung, Rückzahlungsbetrag 

 
Die Laufzeit der Nichtdividendenwerte beginnt am 13.02.2023 und endet mit Ablauf des 12.03.2024. Sofern nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, werden die Nichtdividendenwerte zum Nominale am 13.03.2024 
("Tilgungstermin") zurückgezahlt. 
 
 

§ 7 Börseeinführung 
 

Ein Antrag zur Einbeziehung der Nichtdividendenwerte zum Multilateralen Handelssystem der Wiener Börse 
(Vienna MTF) kann nach alleinigem Ermessen der Emittentin gestellt werden. Eine Einbeziehung in ein 
Multilaterales Handelssystem durch Dritte darf nur mit Zustimmung der Emittentin erfolgen. 
 

 
§ 8 Kündigung 

 
Eine ordentliche Kündigung seitens der Inhaber oder der Emittentin der Nichtdividendenwerte ist 
ausgeschlossen.  
 
 

§ 9 Verjährung 
 

Ansprüche aus fälligen Zinszahlungen, sofern vorhanden, verjähren binnen drei Jahren, sonstige Ansprüche aus 
den Nichtdividendenwerten, insbesondere der Anspruch auf Tilgung binnen 30 Jahren ab Fälligkeit. 
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§ 10 Berechnungsstelle, Zahlstelle, Zahlungen  
 

Berechnungsstelle ist die Emittentin. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der 
Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere oder eine zusätzliche 
Berechnungsstelle zu ernennen. Kann oder will die Emittentin ihre Funktion als Berechnungsstelle nicht mehr 
ausüben, ist sie berechtigt, eine andere Bank als Berechnungsstelle zu bestellen. Die Emittentin wird alle 
Veränderungen im Hinblick auf die Berechnungsstelle unverzüglich gemäß § 14 bekannt machen. 
Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass für die gesamte Dauer, für die variable Zinsen zu berechnen sind, 
eine Berechnungsstelle bestimmt ist. 
Die Berechnungsstelle, wenn die Emittentin nicht Berechnungsstelle ist, als solche ist ausschließlich Beauftragte 
der Emittentin. Zwischen der Berechnungsstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte wird kein Auftrags- 
oder Treuhandverhältnis begründet. 
 
Zahlstelle ist die Emittentin. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Zahlstelle jederzeit 
anders zu regeln oder zu beenden und eine andere oder eine zusätzliche Zahlstelle zu ernennen. Die Emittentin 
wird alle Veränderungen im Hinblick auf die Zahlstelle unverzüglich gemäß § 14 bekannt machen. 
 
Kann oder will die Emittentin ihre Funktion als Zahlstelle, wenn sie als solche bestellt ist, nicht mehr ausüben, ist 
sie berechtigt, eine andere Bank innerhalb der EU als Zahlstelle zu bestellen. 
 
Die Gutschrift der Zinsen- und Tilgungszahlungen erfolgt über die jeweilige für den Inhaber der 
Nichtdividendenwerte Depot führende Stelle. 
 
Die Zahlstelle wird Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Nichtdividendenwerte unverzüglich durch 
Überweisung an den Verwahrer gemäß § 2 zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur 
Weiterleitung an die Inhaber der Nichtdividendenwerte vornehmen. Die Emittentin wird durch Zahlung an den 
Verwahrer oder dessen Order von ihrer Zahlungspflicht gegenüber den Inhabern der Nichtdividendenwerte 
befreit. 
 
Die Zahlstelle als solche, wenn die Emittentin nicht als Zahlstelle bestellt ist, ist ausschließlich Beauftragte der 
Emittentin. Zwischen der Zahlstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte besteht kein Auftrags- oder 
Treuhandverhältnis. 
 

§ 11 Zahlungen, Währung 
 

Alle Tilgungszahlungen und/oder Zahlungen von Zinsen erfolgen in EURO. 
 
 

§ 12 Begebung weiterer Nichtdividendenwerte, Rückerwerb 
 
(1) Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Inhaber der Nichtdividendenwerte 
weitere Nichtdividendenwerte mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den 
Nichtdividendenwerten eine Einheit bilden. 
 
2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Nichtdividendenwerte zu jedem beliebigen Preis am Markt oder auf 
sonstige Weise zu erwerben. Nach Wahl der Emittentin können diese Nichtdividendenwerte gehalten, oder 
wiederum verkauft oder eingezogen werden. 
 
 

§ 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

Die Rechtswirksamkeit, Auslegung und Erfüllung der Nichtdividendenwerte der Emittentin unterliegen 
österreichischem Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen.  
 
Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Nichtdividendenwerten der Emittentin, einschließlich 
Streitigkeiten über deren Gültigkeit, Rechtswirksamkeit, Änderung und Beendigung ist das in der Stadt Salzburg 
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sachlich zuständige Gericht zuständig, wobei die Emittentin berechtigt ist, ihre Rechte auch bei jedem anderen 
örtlich und sachlich zuständigem Gericht geltend zu machen. 
 
Abweichend von dieser Gerichtsstandvereinbarung gilt Folgendes: (i) sofern es sich bei dem Investor um einen 
Verbraucher im Sinne von § 1 Abs 1 des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes handelt, kann dieser nur 
an seinem Aufenthalts- oder Wohnort geklagt werden; (ii) bei Klagen eines Verbrauchers, der bei Erwerb der 
Nichtdividendenwerte in Österreich ansässig ist, bleibt der gegebene Gerichtsstand in Österreich auch dann 
erhalten, wenn der Verbraucher nach Erwerb seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt; und (iii) Verbraucher im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen können zusätzlich an ihrem Wohnsitz klagen und nur an ihrem Wohnsitz geklagt werden. 
 
 

§ 14 Bekanntmachungen 
 
Alle Bekanntmachungen der Emittentin über die Nichtdividendenwerte (einschließlich der Bekanntmachung der 
Emissionsbedingungen und der Endgültigen Bedingungen) werden auf der Homepage der Emittentin 
http://www. spaengler.at unter der Rubrik "Service, Zahlen, Daten und Fakten rund um das Bankhaus Spängler, 
Wichtige Informationen zum Wertpapiergeschäft" veröffentlicht. Einer besonderen Benachrichtigung der 
einzelnen Gläubiger bedarf es nicht. Zur Rechtswirksamkeit genügt stets die Bekanntmachung nach den 
vorgenannten Bestimmungen. Rechtlich bedeutsame Mitteilungen werden zusätzlich an die Inhaber der 
Nichtdividendenwerte im Wege der depotführenden Stelle übermittelt. 
 
Von dieser Bestimmung bleiben allfällige gesetzliche Verpflichtungen zur Veröffentlichung bestimmter 
Informationen auf anderen Wegen, z.B. im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie abweichende 
Bekanntmachungsmodalitäten in den Endgültigen Bedingungen unberührt.  
 
 

§ 15 Teilunwirksamkeit 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen aus welchem Grund auch immer ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen 
nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung wird durch eine solche ersetzt, die dem in 
diesen Bedingungen zum Ausdruck kommenden Willen am nächsten kommt. 
 
 

§ 16 Prospektpflicht  
 

Bei den angebotenen Nichtdividendenwerten handelt es sich um ein prospektpflichtiges öffentliches Angebot 
gemäß Art 2 lit d Prospektverordnung.   
 
Der Basisprospekt ist erhältlich bei der Emittentin und kann am Sitz der Emittentin während der üblichen 
Geschäftszeiten und jederzeit auf der Website der Emittentin 

(https://www.spaengler.at/fileadmin/user_upload/pdfs/spaengler-Basisprospekt-2022-2023.pdf) eingesehen 

werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spaengler.at/fileadmin/user_upload/pdfs/spaengler-Basisprospekt-2022-2023.pdf
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§ 17 Benchmark-Ereignis 
 
 
„Benchmark-Ereignis“ bezeichnet 
a) eine dauerhafte und endgültige Einstellung der Ermittlung, Bereitstellung oder Bekanntgabe des 
Referenzzinssatzes durch einen zentralen Administrator, ohne dass ein Nachfolge-Administrator existiert, oder 
ein sonstiger dauerhafter und endgültiger Wegfall des Referenzzinssatzes; 
b) eine wesentliche Änderung der Methode zur Ermittlung oder Berechnung des Referenzzinssatzes im Vergleich 
zu derjenigen Methode, die bei Begebung der Nichtdividendenwerte zur Anwendung kam, wenn diese Änderung 
dazu führt, dass der gemäß der neuen Methode berechnete Referenzzinssatz nicht mehr den Referenzzinssatz 
repräsentiert oder zu repräsentieren geeignet ist oder aus sonstigen Gründen seinem wirtschaftlichen Gehalt 
nach nicht mehr mit dem Referenzzinssatz vergleichbar ist, der mit der bei Begebung der Nichtdividendenwerte 
zur Anwendung gekommenen Methode ermittelt oder berechnet wurde; 
c) die Anwendbarkeit eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift oder einer behördlichen oder 
gerichtlichen Anordnung, Verfügung oder sonstigen verbindlichen Maßnahme, die unmittelbar dazu führt, dass 
der Referenzzinssatz nicht mehr als Referenzsatz zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen unter den 
Nichtdividendenwerten verwendet werden darf oder nach der eine derartige Verwendung nicht nur 
unwesentlichen Beschränkungen oder nachteiligen Folgen unterliegt. 
Im Falle eines Benchmark-Ereignisses bemüht sich die Emittentin in Abstimmung mit der Berechnungsstelle, 
wenn eine andere Berechnungsstelle als die Emittentin bestimmt wird, und in gutem Glauben und auf eine Weise 
handelnd, die dem wirtschaftlichen Gehalt der Nichtdividendenwerte für beide Seiten am ehesten entspricht 
(das „Ersetzungsziel“), einen Ersatz-Referenzzinssatz zu bestimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-
Ereignis betroffenen ursprünglichen Referenzzinssatzes tritt. Ein Ersatz-Referenzzinssatz gilt ab dem von der 
Emittentin im billigen Ermessen bestimmten Feststellungstag (einschließlich), frühestens jedoch ab dem 
Feststellungstag, der mit dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für 
die Zinsperiode, für die an diesem Feststellungstag der Zinssatz festgelegt wird. Der „Ersatz-Referenzzinssatz“ ist 
ein Satz (ausgedrückt als Prozentsatz per annum), der sich aus einem von der Emittentin im billigen Ermessen 
festgelegten Alternativ-Referenzzinssatz (der „Alternativ-Referenzzinssatz“), der von einem Dritten bereitgestellt 
wird und der alle anwendbaren rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Bestimmung von 
Zahlungsverpflichtungen aus den Nichtdividendenwerten zu verwenden, mit den von der Emittentin im billigen 
Ermessen gegebenenfalls bestimmten Anpassungen (z.B. in Form von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 
 
Unbeschadet des Vorstehenden kann die Emittentin auch ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung 
oder eine Allgemein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 
 
Die Emittentin ist ermächtigt, sich eines Unabhängigen Beraters zu bedienen, der im Namen der Emittentin den 
Ersatz-Referenzzinssatz bestimmt. Der „Unabhängige Berater“ im Sinne dieser Bestimmung bezeichnet ein 
unabhängiges Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 
der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf ihre eigenen 
Kosten ernannt wird. Die folgenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Unabhängigen Berater. 
Bestimmt die Emittentin einen Ersatz-Referenzzinssatz, so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen 
diejenigen verfahrensmäßigen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-
Referenzzinssatzes (z.B. Feststellungstag, maßgebliche Uhrzeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug des 
Alternativ-Referenzzinssatzes sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfügbarkeit der maßgeblichen 
Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Definition von "Bankarbeitstag" und die 
Bestimmungen zur Bankarbeitstag-Konvention vorzunehmen, die in Übereinstimmung mit der Allgemein 
Akzeptierten Marktpraxis erforderlich oder zweckmäßig sind, um den Ersatz des Referenzzinssatzes durch den 
Ersatz-Referenzzinssatz praktisch durchführbar zu machen. 
 
„Amtliches Ersetzungskonzept“ bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung einer Zentralbank, 
einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetzten Aufsichts- oder 
Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, gegebenenfalls unter Vornahme 
bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenzzinssatzes treten solle oder könne oder wonach ein 
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bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den 
Referenzzinssatz bestimmt werden würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 
 
„Branchenlösung“ bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Association (ISDA), der 
International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial Markets in Europe (AFME), der 
Loan Markets Association (LMA), des European Money Markets Institute (EMMI), des Zertifikate Forum 
Österreich oder eines sonstigen privaten Branchenverbands der Finanzwirtschaft bzw. eine Äußerung der FMA, 
der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) oder eine gesetzliche Regelung, wonach ein bestimmter Referenzsatz, 
sofern dieser von einem gemäß Art. 36 Benchmark-VO registrierten Administrator bereitgestellt wird, 
gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenzzinssatzes treten solle oder 
könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten 
unter Bezugnahme auf den Referenzzinssatz bestimmt werden würden, zur Anwendung gelangen solle oder 
könne. 
 
„Allgemein Akzeptierte Marktpraxis“ bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenzsatzes, 
gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des Referenzzinssatzes oder die vertragliche 
oder anderweitige Regelung eines bestimmten Verfahrens zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die 
ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenzzinssatz bestimmt worden wären, in einer Vielzahl von 
Anleiheemissionen nach dem Eintritt eines Benchmark-Ereignisses oder eine sonstige allgemein akzeptierte 
Marktpraxis zur Ersetzung des Referenzzinssatzes als Referenzsatz für die Bestimmung von 
Zahlungsverpflichtungen. 
 
Die Emittentin ist nach billigem Ermessen berechtigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe 
Benchmark-Ereignis mehrfach einen Ersatz-Referenzzinssatz zu bestimmen, wenn diese spätere Bestimmung 
besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, um das Ersetzungsziel zu erreichen. Die obigen 
Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug auf einen von der Emittentin zuvor 
bestimmten Alternativ-Referenzzinssatz ein Benchmark-Ereignis eintritt. 
 
Hat die Emittentin nach Eintritt eines Benchmark-Ereignisses einen Ersatz-Referenzzinssatz bestimmt, so wird 
veranlasst, dass der Eintritt des Benchmark-Ereignisses, der von der Emittentin bestimmte Ersatz-
Referenzzinssatz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festsetzungen der Emittentin der 
Berechnungsstelle und den Inhabern der Nichtdividendenwerte baldmöglichst, aber keinesfalls später als am 
vierten auf die Bestimmung des Ersatz-Referenzzinssatzes folgenden Bankarbeitstag sowie jeder Börse, an der 
die betreffenden Nichtdividendenwerte zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an 
die Börse verlangen, baldmöglichst, aber keinesfalls später als zu Beginn der Zinsperiode, ab der der Ersatz-
Referenzzinssatz erstmals anzuwenden ist, mitgeteilt werden. 


